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Nr. 104. TafseIfche

Mit Kurfürstlich

Sonnabend, den agfi» December 1821.

Beförder- und Veränderungen.

Durch allerhöchste Ordre vom aisten d. M.

ist dem unterm yten vorigen Monats im ersten

HasareroIiegiment angestellten Second-Uen^nant
Nuppel der nachgesuchte Abschied zug^Hden
worden.

Gesetzgebung.

Verordnung
vom Zten December 1821,

den Verlust der Kriegs-Denkmünze

wegen Vergehungen betreffend.

Von Gottes Gnaden Wir W i l h e l m der E,

Kurfürst rc. rc.

haben in der Absicht, der Denk- und Ehren
münze , die der Theilnahme an dein Kampfe für

Deutschlands Befreiung in den Jahren 1814 und
1815 von Uns gedeihet worden, stets den Werth

einer ehrenden Auszeichnung zu erhalten, be

schlossen:
§. i.

Diejenigen, welche zu einjähriger Zuchthaus
strafe, zu einer Eisenstrafe, oder zu einer anderen

noch härteren Strafe, oder zu einer die Stelle der

genannten Strafen vertretenden, oder sonst mit
Verlust der Dienst - oder Standesehre verbunde

nen, Festungsstrafe oder Amts-Entsetzung ver-
urtheilt werden würden, sollen, wenn sie Inhaber
der Kriegs-Denkmünze stnd, dieser ohne Weite
res für immer verlustig seyn, und dieselbe soll

durch die betressende Gerichtsbehörde eingezogen
und an die Ordens-Kommission eingesandt werden.

§. 2.

Denjenigen aber, welche, ausser dem im $. 1
genannten Falle, in eine Straf - oder Besserungs-

Anstalt , oder in die zweite Klasse des Soldaten

standes gesetzt würden, soll das Tragen jener
Denk- und Ehrenmünze auf so lange untersagt
seyn, als sie sich in der erwähnten Anstalt, oder
zweiten Klasse des Soldatenstandes besinden.

Wonach alle diejenigen, welche es angeht, und
besonders die Gerichtsbehörden bei den Straf-
Erkenntniffen, sich zu achten haben.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Unterschrift
und des beigedruckten Staatssiegels gegeben zu
Cassel am Zten December 1821 .

Wilhelm, Kurfürst.
(St. S.)

Vt. Schtvrrfeld. — Vt. Riüalikr.


